
 

 
 

 

Liebe Schüler*innen! Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Liebe Lehrpersonen! Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 

 

Die Behörden haben Änderungen im „Coronamanagement“ und bei 

Hygienevorschriften verfügt. In diesem Brief fasse ich die für unsere Schule ab 

Dienstag, 22. 3. 2022 gültigen Maßnahmen zusammen und ersuche diese genau zu 

beachten. Sie gelten für ALLE Personen in unserer Schule. 

 

Es gelten weiterhin folgende Regelungen: 

 

• ALLE Personen unserer Schule, auch Geimpfte und Genesene, machen 

mindestens dreimal in der Woche einen PCR-Test (Gurgeltest)! Dies wird von 

den Klassenvorständinnen und Klassenvorständen sowie für das Personal vom 

angewiesenen Verwaltungspersonal wie bisher täglich geprüft. 

• Wenn sich jemand krank fühlt oder erkrankt ist (andere Infekte als Covid-19) 

bleibt zu Hause. 

• Im Falle eines positiven PCR-Tests (egal welche Virusvariante vorliegt): 

Unverzügliche Meldung bei Klassenvorstand/Klassenvorständin mit Tag der 

Testung. Quarantäne erfolgt gemäß Absonderungsbescheid. Freitesten ist ab 

dem 5. Tag möglich, wenn keine Symptome vorliegen. KV meldet dies sofort 

der Direktion (NEU: Meldeformular muss nicht mehr ausgefüllt werden. Es 

reichen die Angaben Vorname, Nachname, Klasse, Datum Testtag) 

 

Folgende Regelungen sind neu: 

 

• Tritt in einer Klasse ein oder mehrere positive Fälle auf, müssen ALLE Personen 

der Klasse TÄGLICH 5 Tage lang einen PCR-Gurgeltest machen und das 

Testergebnis vorweisen. (bei Komplikationen muss ein Antigentest in der Schule 

gemacht werden). Es ist in dieser Zeit ständig MNS oder FFP2-Maske (US/OS) zu 

tragen, AUCH im Sportunterricht. 

• Die besondere Maßnahme endet wenn 5 Tage hintereinander kein pos. Fall 

auftritt. 

• DIE KVs schicken den betroffenen Eltern einen entsprechenden Elternbrief des 

Gesundheitsamtes (Elterninformation_Schule_Hort_18032022), den K1-

Personen (Bedingungen siehe weiter unten) den Elternbrief „K1-Information“. 

• ALLE, also AUCH K1-Personen besuchen weiterhin die Schule. Für diese gilt 

neben der ständigen Maskenpflicht zusätzlich eine so genannte 

Verkehrsbeschränkung für 10 Tage. Die Verkehrsbeschränkung kann nach 5 

Tagen mit neg. PCR Test beendet werden. Verkehrsbeschränkung bedeutet: 

* KEIN Besuch von Schulveranstaltungen (auch nicht Lehrausgänge, 

Schwimmen, daher auch Heimreise von Schikursen BEREITS ab dem 1. Fall!!!), 

Theater/Kino, Sportveranstaltungen und ähnliche private Veranstaltungen, 

Einrichtungen mit vulnerablen Personen (z.B. Krankenhaus)(siehe K1 

Informationsbrief). 



*keine Teilnahme am SPORTUNTERRICHT 

*Besuch der TAB nur mit Maske (während der Einnahme des Essens 

ausgenommen) 

• Alle Personen tragen im Haus ständig FFP2-Maske! 

o Ausnahmen: 

o Unterstufenschülerinnen und -schüler dürfen normalen MNS tragen. Die 

FFP2-Masken bzw. MNS müssen die Schüler*innen selbst mitbringen. 

o Im Freien muss keine FFP2-Maske/MNS getragen werden, wenn aber 

Gedränge herrscht wird dies trotzdem empfohlen. 

o KEIN MNS/KEINE FFP2-Maske im Sport (auch innen), wenn keine pos. 

Fälle in der Klasse 

o NUR AM PLATZ der Schülerin/des Schülers während des Unterrichts darf 

der MNS abgenommen werden (nicht bei Gruppenarbeiten), ABER 

dringende EMPFEHLUNG auch da den MNS zu tragen und 

Maskenpausen zu machen! Das Infektionsgeschehen ist jetzt immer 

noch sehr hoch! 

 

Als K1-Personen gelten alle Mitschüler:innen, ausgenommen: 

 
• 

• 

• 

 

 

Ich ersuche abschließend weiter um Ihre Mitarbeit im Sinne 

 

„WI(edne)R gurgeln weiter gegen Corona“ 
 

(hoffentlich noch lange in Wien). Aktuelle Informationen finden Sie wie immer auch 

auf www.wiednergymnasium.at und auch die Klassenvorständin/der Klassenvorstand 

hilft gerne weiter. 

 

HR Mag. Dr. Edwin Scheiber 

Direktor 

 

http://www.wiednergymnasium.at/

